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► Nr.  VO/2024/13597
öffentlich

Lübeck, 20.09.2024
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung
2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Stiftung Kriegsopferdank (KOD): Feststellung des Jahresabschluss 
2022
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

07.10.2024 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
26.11.2024 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
28.11.2024 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Der Jahresabschluss 2022 mit einem Fehlbetrag von -51.920,45€ wird gem. § 92 Abs. 3 
GO S-H i.V.m.§ 15 Abs. 3 StiftungsG S-H zur Kenntnis genommen.

2. Dieser Fehlbetrag wird aus der Freien Rücklage ausgeglichen.

3. Der dazugehörende Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes (VO/2024/13523), der im 
RP-Ausschuss am 12.09.2024 abschließend beraten wurde, wird zur Kenntnis 
genommen.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
2.280.5 – Stiftungsverwaltung zustimemnd

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Da nicht betroffen

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  
GO S-H
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Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)
X Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X Nein 
Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:
Satzungsgemäß erfolgen Fehlbetragsausgleiche bzw. Überschussverwendungen aus/in 
den/die Rücklagen.

Anlagen:
+ Jahresabschluss 2022
+ Prüfbericht 2022

Bürgermeister Jan Lindenau
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► Nr.  VO/2024/13523
öffentlich

Lübeck, 29.08.2024

Bearbeitung: Yvonne Boller (E-Mail: yvonne.boller@luebeck.de Telefon: 122-7101)

Stiftung Kriegsopferdank - Bericht über die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichtes zum 31. Dezember 2022

Beratung, Erörterung und ggf. Empfehlung zum o. a. Bericht im Zuge der Erstbehandlung.
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Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes zum 31. Dezember 2022 

 

 

 

 

 

 
Rechnungsprüfungsamt  

Juni 2024 
 

 

 

 

  

 
 

 
 

Kriegsopferdank 
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Abkürzungsverzeichnis 

AO - Abgabenordnung 

AZ - Auszahlungen 

GBV - Geschäftsbesorgervertrag 

GemHVO-Doppik - Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen 
Haushaltsplanes der Gemeinden – Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik 

GO - Gemeindeordnung Schleswig-Holstein 

JA - Jahresabschluss 

HL - Hansestadt Lübeck 

KOD - Stiftung Kriegsopferdank 

RPA - Rechnungsprüfungsamt 

Trave - Grundstücks-Gesellschaft Trave mbH 

VJ - Vorjahr 
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1 Prüfungsgegenstand und Prüfungsauftrag 

Prüfungsgegenstand war der Jahresabschluss (JA) des Jahres 2022. Der JA 2022 wurde dem Rechnungs-
prüfungsamt (RPA) im Januar 2024 zur Prüfung vorgelegt, die weiteren Prüfungsunterlagen wurden 
während der Prüfung bereitgestellt. 
 

2 Prüfungsdurchführung 

Die Stiftung Kriegsopferdank (KOD) ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts. Sie wird gemäß 
§ 4 ihrer Satzung von der Hansestadt Lübeck (HL) nach den Vorschriften der Gemeindeordnung (GO) 
verwaltet. Es handelt sich um Treuhandvermögen im Sinne von § 98 GO, demnach unterliegen die JA der 
Prüfung durch das RPA. 

§ 92 Abs. 1 GO: 

In Gemeinden, in denen ein RPA besteht, prüft dieses den JA und den Lagebericht mit allen Unterlagen 
dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und 
belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen (AZ) sowie bei der 
Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum JA vollständig und richtig ist und 

6. der Lagebericht zum JA vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die Vorlage 
einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. Im Sinne einer zügigen Prüfung zurückliegender JA wurde von 
dieser Regelung Gebrauch gemacht. Die nicht geprüften Positionen werden in diesem Bericht aufgelistet. 
Die Prüfung erfolgte hauptsächlich im März/April 2024.  

Die Stiftung hat mit der Grundstücksgesellschaft Trave mbH (Trave) einen Geschäftsbesorgungsvertrag 
geschlossen. Der Geschäftsbesorger verwaltet Wohnungen der Stiftung, er ist für Vermietung und 
Instandhaltung zuständig und erhält dafür von der Stiftung eine Verwaltungskostenpauschale. Gemäß 
aktuellem Geschäftsbesorgungsvertrag vom 30.05.2020 mit der Trave beträgt die 
Verwaltungskostenpauschale 380 € netto je Mieteinheit zzgl. gültiger Mehrwertsteuer (19 %). Im Rahmen 
der Prüfung der Stiftung Lübecker Wohnstifte wurde eine Anfrage an die Verwaltung gestellt, ob im 
Rahmen des Abschlusses/Verlängerung des Geschäftsbesorgungsvertrages Vergleiche der 
Verwaltungskostenpauschale mit anderen Dienstleistern gezogen wurden. Hierzu teilte die Verwaltung 
mit, dass die Trave von ihren Wirtschaftsprüfern aufgefordert worden sei, die Vergütungen anzupassen, 
da diese als zu gering eingestuft wurden. Zeitgleich seien auch die Wohnungsverwaltungsverträge der 
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HL mit der Trave angepasst worden. Die Stiftung Lübecker Wohnstifte ist mit 7,5% Gesellschafterin der 
Trave, auch schon deshalb habe keine Veranlassung bestanden, sich bei anderen Dienstleistern ein 
Angebot erstellen zu lassen. Das RPA regt an, zukünftig auch andere Anbieter in Betracht zu ziehen. Das 
RPA weist in diesem Zusammenhang jedoch darauf hin, dass eine zweckentsprechende Vermietung 
gewährleistet sein muss. 

Die Zahlungsströme des Geschäftsbesorgers waren nicht Gegenstand dieser Prüfung. 
 

3 Vorjahre 
 
Bilanzposten Prüfungsbemerkung Stellungnahme der 

Verwaltung 
Anmerkungen 

2010    

Zweckrücklage / 
Freie Rücklage 

Das RPA empfahl die 
Zweckrücklage und die 
freie Rücklage der 
Ergebnisrücklage 
(Kontoart 203) zuzu-
ordnen. 

Der Zuordnung zu den 
Ergebnisrücklagen wird 
zukünftig gefolgt. 
Gemäß Stellungnahme 
zum JA 2013 hat die Ver-
waltung eine Anfrage 
bei der Stiftungsaufsicht 
gestellt. 

Die Verwaltung hat 
erklärt, aufgrund von 
Änderungen in der 
GemHVO-Doppik und im 
Stiftungsrecht zum 
01.01.2023 den 
Eigenkapitalausweis zu 
überarbeiten.  

2012    

Stiftungszweck / 
Mittelverwendung 

Die Vermietung der 
Wohnungen erfolgte 
weit überwiegend an 
Personen, welche nicht 
unter den Stiftungs-
zweck fallen. 

Es ist geplant den 
Personenkreis des 
Stiftungszwecks über 
Mieterhöhungen bei 
nicht geförderten 
Personen zu erweitern.  

Mieterhöhungen werden 
vorgenommen. Dies 
erfolgte jedoch nicht 
regelmäßig bis zur 
ortsüblichen 
Vergleichsmiete. Die 
Verwaltung sagte im 
April 2024 zu, dass die 
Trave zukünftig den 
Stiftungszweck bei 
Neuvermietungen 
stärker berücksichtigen 
und wenn möglich 
regelmäßige 
Mietanpassungen 
vornehmen wird.  

2019    

Inventur Gemäß § 37 Abs.2 
GemHVO-Doppik ist alle 
drei Jahre eine körper-
liche Bestandsaufnahme 
durchzuführen. Es 

Die Vermögensgegen-
stände können ihrer Art 
nach völlig ausreichend 
buchmäßig nachge-
halten werden. 

Im Jahr 2022 wurde 
erneut keine körperliche 
Inventur vorgenommen. 
Gem. Anhang wurde 
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Bilanzposten Prüfungsbemerkung Stellungnahme der 
Verwaltung 

Anmerkungen 

wurde nur eine Buch-
inventur durchgeführt. 
Zudem wurden die 
Grundstücke weder mit 
Grundbuchauszügen 
noch mit dem amtlichen 
Liegenschaftskataster 
Informationssystem 
(kostenfrei) abgeglichen. 

eine Inventur in 2023 
durchgeführt.  

2021    

Sphärentrennung Das RPA empfiehlt 
zukünftig eine 
Sphärentrennung für 
eine korrekte Zuführung 
und Entnahme der 
Rücklagen vorzunehmen 

 Im April 2024 sagte die 
Verwaltung eine 
Umsetzung der 
Sphärentrennung zu. 

Anhang - Ausweis von 
Aufwendungen nach § 82 
Abs. 5 GO 

Falscher Ausweis von 
über- u. 
außerplanmäßigen 
Aufwendungen, die erst 
bei Erstellung des JA 
festgestellt wurden und 
nicht zu AZ führen. 

 Auch in 2022 erfolgte im 
Anhang ein falscher 
Ausweis von 
Aufwendungen nach 
§ 82 Abs. 5 GO. 

 

4 Haushaltsplan 

Der Haushaltsplan der Stiftung KOD wurde für das Jahr 2022 in der Sitzung der Bürgerschaft am 
30.09.2021 beschlossen1 und dem Innenministerium vorgelegt. 
 

5 Jahresabschluss 

Der JA der Stiftung besteht entsprechend § 91 Abs. 1 GO aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der 
Finanzrechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt. 

5.1 Bilanz 2022 

Die Bilanz ist rechnerisch richtig. Der Eigenkapitalausweis weicht von der in § 48 Gemeindehaushalts-
verordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vorgegebenen Gliederung ab.  

                                                      
1 Vgl. VO/2021/10278. 
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In der Bilanz fehlen die aufsummierten Beträge aller werthaltigen Bilanzposten. Das RPA empfiehlt, diese 
im Sinne einer guten Lesbarkeit anzugeben. Die Anfangswerte stimmen mit der Schlussbilanz des Vor-
jahres (VJ) überein. Das Jahresergebnis stimmt mit der Ergebnisrechnung, die liquiden Mittel stimmen 
mit der Finanzrechnung überein. Des Weiteren wurde die Übereinstimmung der Bilanzposten mit den 
Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel) und dem Finanzbuch-
haltungssystem überprüft. 

Die geprüften wesentlichen Posten der Bilanz werden im Folgenden erläutert. Weitere wesentliche 
Posten der Bilanz, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2022 geprüft wurden, 
sind: 

 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, 

 Stiftungskapital, 

 Allgemeine Rücklage, 

 Zweckrücklage, 

 Kredite vom öffentlichen Bereich und vom privaten Kreditmarkt 

 Rückstellungen. 

 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 
 
 31.12.2021 Veränderung 31.12.2022 

Kontengruppe 1551 156 200.171 EUR + 56.441 EUR 256.612 EUR 

Im JA 2022 wurden unfertige Leistungen in Höhe von 257 TEUR (VJ 200 TEUR) ausgewiesen. Unter den 
unfertigen Leistungen wurden noch nicht abgerechnete Betriebskosten sowie Kosten der 
Wärmeversorgung gebucht. In der Finanzbuchhaltungssoftware wurde das Konto 1551 – unfertige 
Erzeugnisse, anstatt unfertige Leistungen (Kontenart 156) gewählt. Im Anhang wird jedoch korrekt von 
unfertigen Leistungen gesprochen. Es sollte hier einheitlich die korrekte Zuordnung getroffen werden. 

 Liquide Mittel 
 
 31.12.2021 Veränderung 31.12.2022 

Kontengruppe 18 2.800.025 EUR -63.852 EUR 2.736.173 EUR 

Die Kontobestände wurden mit den Saldenbestätigungen oder Kontoauszügen abgeglichen. Die Prüfung 
des Bilanzpostens ergab keine Beanstandungen.  
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 Freie Rücklage 
 
 31.12.2021 Veränderung 31.12.2022 

Konto 2009010 502.490 EUR - 55.645 EUR 446.845 EUR 

Die Veränderung der freien Rücklage ergibt sich in 2022 aus der Entnahme des Jahresfehlbetrages 2021 
in Höhe von 56 TEUR. 

Entnahme aufgrund des Jahresfehlbetrages 2020: Aus der freien Rücklage wurde der Jahresfehlbetrag 
i.H.v. 56 TEUR entnommen. Gemäß § 55 Abs. 1 Nr. 1, Satz 1 der Abgabenordnung dürfen Mittel der 
Körperschaft nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Steuerbegünstigten 
Körperschaften ist es daher untersagt, Mittel des ideellen Bereichs (insbesondere Mitgliedsbeiträge, 
Spenden, Zuschüsse, Rücklagen), Gewinne aus Zweckbetrieben oder Erträge aus der 
Vermögensverwaltung und das entsprechende Vermögen zum Ausgleich von Verlusten eines 
steuerpflichtigen Geschäftsbetriebes zu verwenden2. Die Verwendung der freien Rücklage für 
satzungsfremde Zwecke (z.B. für einen Verlustausgleich im Rahmen eines steuerpflichtigen 
Geschäftsbetriebes oder im Bereich der Vermögensverwaltung) scheidet aus.3 Da keine Unterteilung der 
Sphären bei der Stiftung erfolgt, ist nicht eindeutig, woraus der Verlust entsteht. Zur Beurteilung, ob die 
Entnahme aus der freien Rücklage steuerlich unschädlich ist oder nicht, bedürfte es der Dokumentation 
sowohl der ursprünglichen Herkunft der Mittel in der freien Rücklage als auch der Herkunft des aktuellen 
Verlustes. Im November 2023 hat das Finanzamt den Freistellungsbescheid für 2020 bis 2022 zur 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer erteilt. Im Prüfungsbericht zum JA 2021 empfahl das RPA der 
Verwaltung, zukünftig eine Trennung der Sphären für eine korrekte Zuführung und Entnahme der 
Rücklagen vorzunehmen. Im einem Gespräch im April 2024 mit Teilnehmer:innen der Verwaltung, des 
RPA sowie der Trave haben die Verwaltung und die Trave erklärt, zukünftig eine Sphärentrennung 
vorzunehmen. 

 Jahresfehlbetrag  
 
 31.12.2021 Veränderung 31.12.2022 

Kontenart 205 -55.645 EUR + 3.725 EUR -51.920 EUR 

In 2022 wurde das dritte Jahr in Folge ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Der Jahresfehlbetrag beträgt 
52 TEUR. Nach Beschlussfassung des Jahresergebnisses soll dieser in 2023 aus der freien Rücklage 
entnommen werden. Das RPA weist auf die Ausführungen zu Tz. 5.1.3 bei der freien Rücklage hin.  
  

                                                      
2 Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO) 2023; zuletzt geändert durch BMF-Schreiben vom 
23.01.2023; zu § 55 Abs. 1 Nr.1 AO. 
3 Vgl. BUCHNA / LEICHINGER/ SEEGER / BROX; Gemeinnützigkeit im Steuerrecht; 2023; § 62 AO, Rz. 259. 
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 Sonstige Verbindlichkeiten 
 
 31.12.2021 Veränderung 31.12.2022 

Kontengruppe 37 266.882 EUR - 2.316 EUR 264.566 EUR 

Die sonstigen Verbindlichkeiten blieben von 2021 zu 2022 nahezu konstant. Sie setzten sich im 
Wesentlichen aus Verbindlichkeiten aus dem Geschäftsbesorgervertrag (GBV) mit der Trave (222 TEUR, 
VJ: 230 TEUR) und Verbindlichkeiten gegenüber der HL (37 TEUR, VJ: 43 TEUR) zusammen. 

Bei den Verbindlichkeiten aus dem GBV handelte es sich überwiegend um Nebenkostenvorauszahlungen 
der Mieter (220 TEUR). Die Prüfung anhand der Abrechnung der Trave ergab keine Beanstandungen. Bei 
den Verbindlichkeiten gegenüber der HL handelte es sich hauptsächlich um Personalkostenerstattungen 
für 2022. 

 

5.2 Ergebnisrechnung 2022 

Die Aufstellung entspricht den Vorgaben des § 45 i.V.m. § 2 GemHVO-Doppik und den zugehörigen 
Mustern. Die Ergebnisrechnung ist rechnerisch richtig. Die Vorjahreszahlen und die fortgeschriebenen 
Planansätze sind richtig dargestellt. 

Die geprüften wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung werden im Folgenden erläutert. Die 
Positionen privatrechtliche Leistungsentgelte und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
wurden nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2022 geprüft.  

 Bilanzielle Abschreibungen 
 
 Ergebnis 2021 Fortgeschriebener 

Ansatz 
Ergebnis 2022 

Kontengruppe 57 -89.696 EUR -91.200 EUR 93.863 EUR 

Die Abschreibungen wurden mit dem Anlagenspiegel abgestimmt (89.616 EUR). Außerdem erfolgte 
korrekt ein Ausweis von Aufwendungen aus der Ausbuchung privatrechtlicher Forderungen unter der 
KGr. 57 (4.104 EUR).  

Ein großes Wohngebäude wurde in 2010 fertig gestellt. Hier handelt es sich um den größten 
Abschreibungsbetrag im Jahr 2022 (53 TEUR). Die hier zugrundeliegende betriebsgewöhnliche 
Nutzungsdauer entspricht den VV-Abschreibungen.  
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 Sonstige Aufwendungen 
 
 Ergebnis 2021 Fortgeschriebener 

Ansatz 
Ergebnis 2022 

Kontengruppe 54 119.817 EUR 50.200 EUR 212.571 EUR 

Die sonstigen Aufwendungen betrugen in 2022 213 TEUR (Vorjahr 120 TEUR). Der fortgeschriebene 
Ansatz wurde nicht eingehalten. Das Ergebnis in 2022 ergibt sich u.a. aus der Verwaltervergütung 
(55 TEUR), Versicherungsschäden (27 TEUR), Rückstellungen für fehlende Rechnungen (85 TEUR) sowie 
Personalkosten (43 TEUR). Im Anhang werden unter über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die erst 
bei der Aufstellung des JA festgestellt werden können und nicht zu AZ führen, u.a die Verwaltervergütung 
sowie Versicherungsschäden aufgeführt. Hier fließen AZ, somit handelt es sich hier nicht um 
entsprechende Aufwendungen und es lässt sich somit keine Ansatzüberschreitung begründen (siehe 
Ausführungen unter Tz. 5.4).  

5.3 Finanzrechnung 2022 

Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch richtig. Der Anfangsbestand der liquiden Mittel wurde 
korrekt aus der Schlussbilanz 2021 übernommen, die fortgeschriebenen Planansätze sind richtig dar-
gestellt. Des Weiteren wurde die Übereinstimmung mit der Bilanz und dem Finanzbuchhaltungssystem 
nachgeprüft. 

Die Prüfung der AZ der sonstigen Aufwendungen wurde vorgenommen. Beanstandungen gab es hier 
nicht. 

Die Positionen 

 Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, 

 AZ für Sach- und Dienstleistungen, 

 Tilgung aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

wurden nicht systematisch im Rahmen des JA geprüft. 

5.4 Anhang 2022 

Der Anhang steht im Einklang mit dem übrigen JA. Er enthält die nach § 51 Abs. 3 GemHVO-Doppik 
erforderlichen Anlagen. Die Anlagen entsprechen den gesetzlichen Mustern. 

Gemäß § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik sind besondere Umstände anzugeben, die dazu führen, dass der JA 
nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt. Im Anhang wird erläutert, dass 
der nachrichtlich aufgeführte Bestand fremder Finanzmittel in der Finanzrechnung keine inhaltliche 
Relevanz hat.  
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Im Anhang zum JA wurden gemäß § 82 Abs. 5 GO Angaben zu über- und außerplanmäßigen 
Aufwendungen gemacht, die erst bei der Aufstellung des JA festgestellt werden können und nicht zu AZ 
führen. Es werden Aufwendungen aufgeführt, die sich aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag ergeben 
haben, wo auch AZ geflossen sind, wie z.B. für die Unterhaltung der Hochbauten mit 187 TEUR, sonstige 
Geschäftsaufwendungen i.H.v. 55 TEUR sowie Steuern, Versicherungen und Schadenfälle i.H.v. 27 TEUR. 
In der Drucksache 19/1779 des schleswig-holsteinischen Landtags wird nochmal explizit darauf 
hingewiesen, dass die Finanzrechnung bei den Anwendungsfällen nicht betroffen ist und als denkbare 
Beispiele insbesondere außerplanmäßige Abschreibungen sowie überplanmäßige oder 
außerplanmäßige Zuführungen zu Pensionsrückstellungen aufgeführt.4 Aus Sicht des RPA handelt es sich 
hier somit nicht um Fälle nach § 82 Abs. 5 GO. 
 

6 Lagebericht 2022 

Dem JA ist ein vom Bürgermeister der HL am 24.01.2024 unterzeichneter Lagebericht beigefügt. Dieser 
vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 
und Finanzlage. 
 

7 Mittelverwendung / Stiftungszweck 

Gemäß Satzung der Stiftung KOD ist Stiftungszweck, neben der Gewährung von Hilfen an 
Kriegsgeschädigte und deren Hinterbliebene sowie Menschen mit einer Schwerbehinderung, der Bau 
und die Unterhaltung von Wohnungen für Kriegsgeschädigte oder deren Hinterbliebene und Menschen 
mit einer Schwerbehinderung und deren Familien. Bereits im Rahmen der Prüfung des JA 2012 wurde 
hinsichtlich der Mieterauswahl festgestellt, dass die Vermietung der Wohnungen weit überwiegend an 
Personen erfolgte, welche nicht unter den Stiftungszweck fallen. Die Wohnungen wurden hauptsächlich 
an Studenten (aufgrund ihrer Größe von ca. 26 m²) und größere Wohnungen an Personen, die das 60. 
Lebensjahr vollendet haben, vergeben. Das RPA hat in den Prüfungsberichten der vergangenen Jahre 
mehrfach auf diese Problematik hingewiesen. Ende April 2024 gab es hierzu Gespräche mit der 
Verwaltung und mit der Trave als Geschäftsbesorger. Zukünftig soll bei der Mieterauswahl der 
Stiftungsweck stärker berücksichtigt werden.  

Das RPA weist in diesem Zusammenhang erneut daraufhin, dass bei Wohnungen, die nicht an Personen 
des Stiftungszwecks vermietet werden, eine differenzierte Mietpreisgestaltung vorgenommen werden 
sollte.  

Lt. Stellungnahme zum JA 2020 sollen die aus der Wohnungsvermietung generierten Erträge zukünftig 
wieder verstärkt für die direkte Förderung des in der Stiftungssatzung genannten Personenkreises 
verwendet werden. Dies begrüßt das RPA.  

Im Jahr 2022 ist nicht für alle Objekte eine erneute Mietanpassung erfolgt. Insbesondere im Hinblick auf 
die Erfüllung des Stiftungszwecks ist es unerlässlich Mieterhöhungen regelmäßig und konsequent 
vorzunehmen, damit durch die generierten Erträge wieder Förderungen im Sinne der Satzung erfolgen 

                                                      
4 Vgl. Schleswig-Holsteinischer Landtag, Drucksache 19/1779 vom 29.10.2019 
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können. In dem Gespräch zwischen Trave und Verwaltung, an dem auch das RPA teilnahm, wurde 
nochmal darauf hingewiesen, dass Mietanpassungen im möglichen Rahmen regelmäßig vorgenommen 
werden sollten. Dies soll nach Auskunft der Verwaltung zukünftig erfolgen. 
 

8 Erhalt des Stiftungsvermögens  

Gemäß § 3 Abs. 1 der Satzung der Stiftung KOD besteht das Vermögen der Stiftung aus bebauten Grund-
stücken, Wertpapieren, Kapital und Hypothekenforderungen. Gemäß § 4 Abs. 2 des Stiftungsgesetzes ist 
das der Stiftung zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung des Stiftungszwecks zugewandte Vermögen 
(Stiftungsvermögen) in seinem Bestand zu erhalten. Die Erhaltung des Stiftungsvermögens bzw. Grund-
stockvermögens lässt sich wertmäßig durch die Erhaltung des Stiftungskapitals nachweisen. Das 
Stiftungskapital weist den Gegenwert des auf der Aktivseite der Bilanz bei Errichtung der Stiftung einge-
brachten Grundstockvermögens aus.5 Im Wirtschaftsjahr 2022 gab es keine Veränderung des 
Stiftungskapitals. Jedoch weist die Stiftung das dritte Jahr in Folge Verluste aus. Das RPA gibt vorsorglich 
zu bedenken, dass wiederholte Jahresfehlbeträge zu einer Reduzierung des Eigenkapitals und langfristig 
Fehlbeträge den Erhalt des Stiftungsvermögens gefährden. Zudem weist das RPA darauf hin, dass es 
einer gemeinnützigen Körperschaft das Unterhalten von Dauerverlustbetrieben verboten ist, denn diese 
sind nicht auf den wirtschaftlichen Erfolg ausgerichtet. Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe oder 
Vermögensanlagen, die sich entgegen den ursprünglichen Erwartungen als verlustträchtig erwiesen 
haben, müssen eingestellt werden.6 

Für gemeinnützige Stiftungen gilt der Grundsatz der zeitnahen Mittelverwendung (§ 55 Abs. 1 Nr. 5 
Abgabenordnung (AO)). Eine Ausnahme vom Gebot der zeitnahen Mittelverwendung kann die 
steuerrechtlich unschädliche Bildung von Rücklagen nach § 62 Abs. 1 AO darstellen. 2020, 2021 und 2022 
hat die Stiftung Verluste generiert, so dass keine Zuführungen in die Rücklagen aufgrund von 
Jahresüberschüssen erfolgten. In 2022 wurde erneut eine Entnahme aus der freien Rücklage in Höhe 
55.645 EUR aufgrund des Jahresfehlbetrages in 2021 vorgenommen. In 2022 wurde erneut ein 
Fehlbetrag i.H.v. 51.920 EUR ausgewiesen. Zu den Veränderungen der freien Rücklagen in 2022 s. Tz. 
5.1.3.  

 

Jahr 

Freie Rücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) Zweckrücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO) Summe 

Anfangs-
bestand 

EUR 

Einstellung/ 
Entnahme (-) 

EUR 

Endbestand 
 

EUR 

Anfangsbestan
d 

EUR 

Einstellung/ 
Entnahme (-) 

EUR 

Endbestand 
 

EUR 

 
 

EUR 

2022 502.490 -55.645 446.845 503.198 - 503.198 950.043 

 
  

                                                      
5  Vgl. IDW RS HFA 5 Rn. 9. 
6  Vgl. DStR 1998, 701, beck-online 

16 von 45 in Zusammenstellung



17 von 45 in Zusammenstellung



18 von 45 in Zusammenstellung



19 von 45 in Zusammenstellung



20 von 45 in Zusammenstellung



21 von 45 in Zusammenstellung



22 von 45 in Zusammenstellung



23 von 45 in Zusammenstellung



24 von 45 in Zusammenstellung



25 von 45 in Zusammenstellung



26 von 45 in Zusammenstellung



27 von 45 in Zusammenstellung



28 von 45 in Zusammenstellung



29 von 45 in Zusammenstellung



30 von 45 in Zusammenstellung



31 von 45 in Zusammenstellung



32 von 45 in Zusammenstellung



33 von 45 in Zusammenstellung



34 von 45 in Zusammenstellung



35 von 45 in Zusammenstellung



36 von 45 in Zusammenstellung



37 von 45 in Zusammenstellung



38 von 45 in Zusammenstellung



39 von 45 in Zusammenstellung



40 von 45 in Zusammenstellung



41 von 45 in Zusammenstellung



42 von 45 in Zusammenstellung



43 von 45 in Zusammenstellung



44 von 45 in Zusammenstellung



45 von 45 in Zusammenstellung


	Vorlage
	Anlage  1 JA 2022 u PrüfB

